
ZIELE UND NUTZEN DES SEMINARS 

Arbeitnehmerüberlassung in der Bauwirtschaft kann Vorteile bieten – birgt 

jedoch Haftungsrisiken. Der Hauptunternehmer kann für die Abführung der 

Sozialversicherungsbeiträge, BG-BAU-Beiträge, Mindestlöhne und SOKA-

BAU-Beiträge der Nachunternehmer haften. Das Seminar vermittelt Ihnen 

die sichere Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und 

Entsendung, beleuchtet die Besonderheiten und Einschränkungen im 

Baugewerbe und zeigt praxisnah, wie Sie Beiträge und 

Mindestlohnvorgaben rechtssicher einhalten. 

INHALTE  

Grundlagen   

ZIELGRUPPE  

Geschäftsführende, Personalleitende, Bau- und Projektleitende, 
Fach- und Führungskräfte in Bauunternehmen 

Anmeldung unter www.bauakademie-ost.de 

Bauakademie Ost gGmbH • Wallstraße 68 • 10179 Berlin 

 

 

 

 

 

 
Arbeitnehmerüberlassung 
in der Bauwirtschaft   

 

• Abgrenzung zwischen Arbeitnehmerüberlassung und Entsendung 

von Arbeitnehmern 

 
Besonderheiten 
 
• Einschränkungen der Arbeitnehmerüberlassung im Baugewerbe  

• Sozialversicherungs-, Unfallversicherungs- und 

Urlaubskassenbeiträge 

• Mindestlohn  

• Fallbeispiele  

 

Rechte und Pflichten / Haftung- und Haftungsrisiken 

 

 
# 
 
 

Dr. Ralf Vogt ist Rechtsanwalt 

und Fachanwalt für Arbeitsrecht 

und wurde von der 

Wirtschaftswoche als einer der 

25 Top-Anwälte für Arbeitsrecht 

ausgezeichnet.   

REFERENT 

Dr. Ralf Vogt 

Rechtsanwalt, Fachanwalt 

für Arbeitsrecht 

http://www.bauakademie-ost.de/

